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Vorlagentyp Fraktionsantrag 

Vorlagennummer AT-3/2025 

Aktenzeichen  

  
 

 
 
 
Stadt 
Bad König 

Datum 06.11.2025 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Status 
Ausschuss für Bau, Planung, Landwirt­
schaft, Umwelt und Forsten 04.12.2025 vorberatend öffentlich 

Stadtverordnetenversammlung 11.12.2025 beschließend öffentlich 
 
Betreff: 
Antrag der ZBK-Fraktion 
Durchgehende Tempo-30-Regelung auf Kreis- bzw. Hauptstraßen 
 
 
Sachdarstellung: 
Im Jahr 2024 wurde die Straßenverkehrsordnung (StVO) novelliert. Diese Novelle gibt den Kom­
munen nun deutlich mehr Spielraum bei der Ausweisung von Tempo-30-Zonen. Der Ortsbeirat Mo­
mart spricht sich – laut einer E-Mail vom 8. Oktober 2025 – für eine durchgehende Tempo-30-Re­
gelung in der Hohen Straße aus. Dennoch bestehen weiterhin formale Hürden, insbesondere wenn 
es um Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Kreisstraßen geht. 
Auch in anderen Stadtteilen besteht der Wunsch nach Tempo 30. 
 
In anderen Ortschaften im Odenwaldkreis, beispielsweise in Erlenbach, gilt bereits Tempo 30 auch 
auf Kreisstraßen – selbst ohne das Vorhandensein einer Kita oder Schule. Zudem hat die Stadt 
Bad König mit dem Antrag vom 01.02.2022 (Beitritt zur kommunalen Initiative „Lebenswerte Städte 
durch angemessene Geschwindigkeiten“) bereits ihre grundsätzliche Unterstützung für eine eigenständige 
kommunale Geschwindigkeitsregelung bekundet. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
  Betrag in 

Euro 
Produkt-
nummer 

Kosten-
stellen-
nummer 

Sachkonto-
nummer 

Investitions- 
nummer 

betreffendes 
Haushaltsjahr 

 

Keine (   )       
        
Einnahmen (   )       
        
Ausgaben (   )       
        
Bei Ausgaben: Die Mittel stehen Es stehen keine Kosten im Haushaltsjahr 2025. Sollte es zu Umset­

zungsmaßnahmen kommen, sind Haushaltsmittel für Beschilderungen 
und Markierungen für 2026 vorzusehen. 

  
(   ) zur Verfügung   
  
(   ) nicht zur Verfügung  
  
(   ) teilweise zur Verfügung  
       mit              Euro  
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Beschlussvorschlag: 
1 . Die Stadt Bad König wird beauftragt, mit den zuständigen Behörden – insbesondere der Stra­
ßenverkehrsbehörde des Odenwaldkreises sowie Hessen Mobil – die Voraussetzungen für die 
Einführung von Tempo 30 auf Kreisstraßen im Gemeindegebiet zu klären. 
 
2. Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, soll zunächst die Umsetzung der Tempo-30-Rege­
lung in der Hohen Straße in Momart eingeleitet werden. 
 
3. Der Ortsbeirat Momart ist über die Schritte zu informieren und rechtzeitig anzuhören. 
 

 
Anlage(n): 
1. Microsoft Word - Dokument1 
 




